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Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Dipl. Ing. Deimek, Kolleginnen und Kollegen ha-

ben am 30. April 2014 unter der Nr. 1438/J an mich eine schriftliche parlamentari-

sche Anfrage betreffend Aussagen zum Thema Gold gegenüber der Krone gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 Welche Maßnahmen werden Sie setzen oder veranlassen, wenn der Rechnungs-
hof zum Schluss kommt, dass das Gold der OeNB am sichersten in Österreich 
gelagert werden kann? 

 Welche Maßnahmen werden Sie setzen oder veranlassen, wenn der Rechnungs-
hof zu dem Schluss kommt, dass innerhalb des österreichischen Bundesgebiets 
geeignete Lagerungsmöglichkeiten für das Gold der OeNB bestehen? 

 Ist die im genannten Artikel in der „Krone“ angeführte Aussage derart zu verste-
hen, dass die Regierung doch die Möglichkeit hat, auf die Lagerung der Bestände 
der OeNB Einfluss zu nehmen? 

 

Die Verwaltung und Entscheidungen über die Lagerung der Goldreserven der Öster-

reichischen Nationalbank sind Teil der autonomen Verwaltung der Währungsreser-

ven. Die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank und der nationalen Zentral-

banken ist im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) veran-

kert und ein zentraler Eckpunkt der gemeinsamen Währung. Dies wurde von der 

Bundesministerin / von dem Bundesminister für Finanzen bereits in einer Vielzahl 
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von Beantwortungen parlamentarischer Anfragen ausführlich dargestellt (siehe zu-

letzt die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 598/J vom 31. Jänner 2014). 

 

Die Behandlung der Berichte des Rechnungshofes, der dem Nationalrat direkt unter-

steht, obliegt grundsätzlich dem zuständigen Ausschuss im Nationalrat. Der Österrei-

chischen Nationalbank steht es frei, allfällige neue Erkenntnisse in ihre Entscheidun-

gen über das Lagerstellenkonzept für die Goldreserven einfließen zu lassen. Von 

Seiten des Bundesgesetzgebers besteht jedenfalls auf Grund einschlägiger nationa-

ler sowie unionsrechtlicher Vorschriften keine Möglichkeit auf die Haltung und Ver-

waltung der Währungsreserven der OeNB Einfluss zu nehmen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
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